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Verordnung der Landesregierung und des
Wirtschaftsministeriums zur Durchführung

der Energieeinsparverordnung und zur
Änderung der Verfahrensverordnung zur

Landesbauordnung

Vom 6. Mai 2003

Es wird verordnet auf Grund von
1. § 7 Abs. 2 und 4 des Gesetzes zur Einsparung von

Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz –
EnEG) vom 22. Juli 1976 (BGBl. I S.1873),

2. § 17 Abs. 4 und § 73 Abs. 2 und 4 der Landesbau-
ordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 8. Au-
gust 1995 (GBl. S. 617),

3. § 36 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S.
603):

Artikel 1

Verordnung zur Durchführung der
Energieeinsparverordnung (EnEV-

Durchführungsverordnung – EnEV-DVO)

§ 1

Zuständigkeit

(1) Die untere Baurechtsbehörde ist für die Durchführung
der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 16. Novem-
ber 2001 (BGBl. I S. 3085) in der jeweils geltenden Fas-
sung zuständig, soweit in dieser Verordnung nichts an-
deres bestimmt ist.
(2) Die untere Baurechtsbehörde ist Verwaltungsbehörde
im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr.1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten bei Ordnungswidrigkeiten nach § 8
dieser Verordnung und § 18 EnEV.

§ 2

Zu errichtende Gebäude

(1) Für alle in den Geltungsbereich der Energieeinspar-
verordnung fallenden Gebäude sind im Auftrag des
Bauherrn die Nachweise zur Einhaltung der Anforde-
rungen nach den §§ 3 oder 4 EnEV von einem Planver-
fasser nach § 43 LBO zu erstellen. Für die Zuziehung
von Sachverständigen gilt § 43 Abs. 2 LBO. (2) Die
Nachweise sind nach § 13 EnEV in Verbindung mit der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 13 der Ener-
gieeinsparverordnung (AVV Energiebedarfsausweis)
vom 7. März 2002 (Bundesanzeiger S. 4865) in einem
Energie- bzw. Wärmebedarfsausweis nach Muster A
bzw. Muster B des Anhangs zur AVV Energiebedarfs-
ausweis zu dokumentieren.
(3) Während der Bauausführung hat sich der Planverfas-
ser durch stichprobenhafte Kontrollen davon zu über-
zeugen, dass die baulichen Anlagen entsprechend den
Nachweisen nach Absatz 1 ausgeführt werden. Der

Planverfasser hat dem Bauherrn nach Fertigstellung des
Bauvorhabens nach dem Muster im Anhang zu beschei-
nigen, dass bei den Kontrollen keine Abweichungen von
den Nachweisen festgestellt wurden. Absatz 1 Satz 2 gilt
entsprechend.
(4) Der Bauherr hat sich unverzüglich nach Abschluss
der Arbeiten von einem Sachverständigen in einer
schriftlichen Erklärung bestätigen zu lassen, dass die
heizungstechnischen Anlagen und Warmwasseranlagen
die Mindestanforderungen nach den §§ 11 und 12 EnEV
erfüllen. Wurden die Arbeiten von Fachbetrieben ausge-
führt, haben diese die schriftliche Erklärung abzugeben.
(5) Nach Fertigstellung der baulichen Anlage sind der
Energie- bzw. Wärmebedarfsausweis nach Absatz 2 und
die Bescheinigung nach Absatz 3 der zuständigen Bau-
rechtsbehörde vom Bauherrn unverzüglich vorzulegen.
(6) Die Nachweise nach Absatz 1 und die Erklärung nach
Absatz 4 sind vom Bauherrn aufzubewahren; sie sind der
Baurechtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.
(7) Der Energie- bzw. Wärmebedarfsausweis nach Ab-
satz 2 und die Erklärung nach Absatz 4 sind Käufern,
Mietern und sonstigen Nutzungsberechtigten des Ge-
bäudes auf Anforderung zur Einsichtnahme zugänglich
zu machen.

§ 3

Bestehende Gebäude und Anlagen

(1) Der Bauherr hat sich unverzüglich nach Abschluss
der jeweiligen Arbeiten im Sinne des § 8 Abs.1 EnEV
von einem Sachverständigen in einer schriftlichen Erklä-
rung bestätigen zu lassen, dass die eingebauten oder ge-
änderten Bauteile den Anforderungen des Anhangs 3
EnEV entsprechen. Wurden die Arbeiten von Fachbe-
trieben durchgeführt, haben diese die schriftliche Erklä-
rung abzugeben.
(2) Die erforderlichen Nachweise zur Einhaltung der
Anforderungen nach § 8 Abs. 2 EnEV sind durch einen
Planverfasser zu erstellen; § 43 Abs. 2 LBO gilt entspre-
chend. Bei verfahrensfreien Vorhaben sind diese durch
einen Sachverständigen zu erstellen. Der Bauherr hat sich
bei Maßnahmen im Sinne des Anhangs 3 EnEV unver-
züglich nach Abschluss der jeweiligen Arbeiten von ei-
nem Planverfasser oder Sachverständigen in einer
schriftlichen Erklärung bestätigen zu lassen, dass die
eingebauten oder geänderten Bauteile den Nachweisen
entsprechen; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) Der Bauherr hat sich unverzüglich nach Abschluss
der Arbeiten von einem Sachverständigen in einer
schriftlichen Erklärung bestätigen zu lassen, dass die
heizungstechnischen Anlagen und Warmwasseranlagen
die Mindestanforderungen nach den §§ 11 und 12 EnEV
erfüllen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Die Erklärungen nach Absatz 1 bis 3 und die Nach-
weise nach Absatz 2 sind vom Bauherrn aufzubewahren;
sie sind der Baurechtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.
(5) Die Erklärungen nach Absatz 1 bis 3 und die Nach-
weise nach Absatz 2 sind Käufern, Mietern und sonstigen
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Nutzungsberechtigten der Gebäude auf Anforderung zur
Einsichtnahme zugänglich zu machen.

§ 4

Verwendbarkeitsnachweise

Für Bauprodukte, an die Anforderungen nach der Ener-
gieeinsparverordnung gestellt werden, sind die Nach-
weise über ihre Verwendbarkeit entsprechend den Rege-
lungen des Vierten Teils der LBO zu führen.

§ 5

Außerbetriebnahme von Heizkesseln

Die fristgemäße Außerbetriebnahme von Heizkesseln
nach § 9 Abs.1 und 4 EnEV wird vom Bezirksschorn-
steinfegermeister im Zuge der Feuerstättenschau nach §
13 Abs.1 Nr. 2 des Schornsteinfegergesetzes überprüft.
Im Falle der unterbliebenen Außerbetriebnahme teilt der
Bezirksschornsteinfegermeister dem Eigentümer das Er-
gebnis der Überprüfung schriftlich mit und setzt eine
angemessene Frist zur Außerbetriebnahme. Erfolgt die
Außerbetriebnahme nicht binnen der gesetzten Frist, hat
er die Baurechtsbehörde unverzüglich darüber zu unter-
richten.

§ 6

Ausnahmen und Befreiungen

(1) Zuständige Behörde nach § 16 Abs.1 EnEV ist die
untere Denkmalschutzbehörde. Sie entscheidet nach
Anhörung des Landesdenkmalamtes.
(2) Zuständige Behörde nach § 16 Abs. 2 und § 17 EnEV
ist die oberste Baurechtsbehörde. Sie wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung die Zuständigkeit an das Lan-
desgewerbeamt – Landesstelle für Bautechnik – zu über-
tragen.
(3) Die zuständigen Behörden können verlangen, dass
der Antragsteller das Vorliegen der Voraussetzungen
durch Gutachten nachweist.

§ 7

Ausnahmen für Gebäude öffentlicher Körperschaften

§ 1, § 2 Abs.1, 3 und 5 bis 7, § 3 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4
und 5 und § 6 Abs.2 gelten nicht für Gebäude des Bun-
des, des Landes, einer anderen Gebietskörperschaft des
öffentlichen Rechts oder einer Kirche, sofern diese Ge-
bäude unter den Anwendungsbereich des § 70 LBO fal-
len. Der Bauherr ist dafür verantwortlich, dass die An-
forderungen der Energieeinsparverordnung eingehalten
werden.

§ 8

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs.1 Nr. 3 EnEG
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Anhang

Bescheinigung über eine stichprobenhafte Kontrolle der Bauausführung
energiesparender Maßnahmen (zu § 2 Abs. 3 EnEV-DVO)

Bauvorhaben
Gebäude/-teil, Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort

Bauherr
Name, Vorname, Anschrift

Als
� Planverfasser
� beauftragter Sachverständiger
bescheinige ich, dass bei den von mir stichprobenhaft vorgenommenen Kontrollen des vorgenannten Bauvorhabens
keine Abweichungen von den Nachweisen nach § 2 Abs.1 EnEV-DVO festgestellt wurden.

Planverfasser/
beauftragter
Sachverständiger

Name, Vorname, Anschrift, Datum, Unterschrift
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